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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-243/01 DEP 

Nach Artikel 91 Buchstabe b der Verfah
rensordnung des Gerichts sind nur die 
Kosten erstattungsfähig, die für das Verfah
ren vor dem Gericht aufgewendet wurden 
und die dafür notwendig waren. 

In Ermangelung einer gemeinschaftsrechtli
chen Gebührenordnung hat das Gericht die 
Gegebenheiten des Falles frei zu würdigen 
und dabei den Gegenstand und die Art des 
Rechtsstreits, seine Bedeutung aus gemein
schaftsrechtlicher Sicht sowie die Schwierig
keiten der Sache, den Arbeitsaufwand, den 
das streitige Verfahren den tätig gewordenen 
Bevollmächtigten oder Beiständen verursa
chen konnte, und die wirtschaftlichen Inter
essen, die für die Parteien mit dem 
Rechtsstreit verbunden waren, zu berück
sichtigen. Insoweit hängt die Möglichkeit für 
den Gemeinschaftsrichter, den Wert der 

verrichteten Arbeit zu beurteilen, von der 
Genauigkeit der gelieferten Informationen 
ab. 

Der Gemeinschaftsrichter kann nicht die 
Vergütungen festsetzen, die die Parteien 
ihren eigenen Anwälten schulden, sondern 
hat den Betrag zu bestimmen, bis zu dem die 
Erstattung dieser Vergütungen von der zur 
Tragung der Kosten verurteilten Partei ver
langt werden kann. Das Gericht braucht bei 
der Entscheidung über einen Antrag auf 
Kostenfestsetzung weder eine nationale Ge
bührenordnung für Anwälte noch eine 
etwaige Gebührenvereinbarung zwischen 
der betroffenen Partei und ihren Bevoll
mächtigten oder Beiständen zu berücksich
tigen. 

(vgl. Randnrn. 21-23) 
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